
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
Die Vertragsbedingungen sollen für Auftraggeber und Susa Kolbeck 
die Grundlage für eine förderliche Zusammenarbeit bilden, die 
im kreativen, künstlerischen Bereich weit mehr als auf sonstigen 
geschäftlichen Gebieten Voraussetzung für zufriedenstellende 
Arbeitsergebnisse ist. Aus diesem Grunde sind Definition und 
Erläuterungen bei jenen berufsspezifischen Zusammenhängen 
eingefügt, die über den Rahmen allgemeiner kaufmännischer 
Gepflogenheiten hinausgehen.

2. Angebot, Auftrag und Vertrag
Der Eingang einer Anfrage per Brief, Fax oder per E-Mail wird von 
Susa Kolbeck als unverbindliche Angebotsanfrage verstanden. Der 
Vertrag kommt nach Vorgespräch, Angebotserstellung oder per 
Schriftform, mit der Zusendung der Auftragsbestätigung per Post 
oder Fax zustande.
 
Susa Kolbeck geht stets von der Richtigkeit übermittelter Inhalte 
und Daten aus und haftet nicht für falsch übermittelte Inhalte und 
Daten. Sämtliche, für die Leistungserbringung benötigten Daten, sind 
Susa Kolbeck zur Verfügung zu stellen und nach Möglichkeit digital 
anzuliefern.

Der Auftraggeber erhält von Susa Kolbeck einen Korrekturabzug zur 
schriftlichen Freigabe, der nur maßgebend für Anordnung von Bild 
und Text, nicht für Druckqualität und Farbtreue ist. Für eine genaue 
Farbabstimmung ist ein kostenpflichtiges Proof der Druckerei erfor-
derlich. 

Zieht der Auftraggeber einen Auftrag nach Erteilung wieder zurück, 
so muss dieser zum einen für den Verdienstausfall aufkommen und 
zum anderen werden die schon erbrachten Leistungen und Auslagen 
in Rechnung gestellt.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie verstehen sich 
in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertssteuer. 

Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wird, nach den Stundensätzen von Susa 
Kolbeck und nach den Honorarempfehlungen des Bundes Deutscher 
Grafik Designer. 
Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne 
Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert, so ist das 
entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. 
Erstreckt sich die Ausführung eines Auftrages über einen längeren 
Zeitraum, so kann Susa Kolbeck Abschlagzahlungen entsprechend 
dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen.

4. Zusatzleistungen 
Die Änderung von Entwürfen, die Schaffung und Vorlage wei-
terer Entwürfe, die Änderung von Zeichnungen sowie anderer 
Zusatzleistungen werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet.

5. Urheber- und Nutzungsrechte
Das Urheberrecht eines Werks bleibt bei dem, der es geschaffen hat. 
Übertragen werden können nur die Nutzungsrechte. Dazu räumt 
Susa Kolbeck als Urheber oder Inhaber der Rechte dem Auftraggeber 
Verwertungs- oder Nutzungsrechte ein.

Die Arbeiten (Entwürfe und Zeichnungen) von Susa Kolbeck sind als 
persönliche geistige Schöpfungen durch das Urhebergesetz geschützt, 
dessen Regelung auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach 
Urhebergesetz erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch 
nicht bezahlt oder im Falle der Abrechnung noch nicht veröffentlicht 
worden sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener 
Abmachungen bei Susa Kolbeck.

Der Designer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im 
Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben.

6. Eigentumsvorbehalt
An den Arbeiten von Susa Kolbeck werden nur Nutzungsrechte 
eingeräumt, ein Eigentumsrecht wird nicht übertragen. Die Originale 
sind nach angemessener Frist unbeschädigt an Susa Kolbeck zurück-
zugeben, sofern nicht ausdrücklich eine anderslautende Vereinbarung 
getroffen wurde. 

7. Haftung
Eine Haftung für die wettbewerbs- und zeichenrechtliche Zulässigkeit 
ihrer Arbeiten wird von Susa Kolbeck nicht übernommen; gleiches 
gilt für deren Schutzfähigkeit. Der Auftraggeber übernimmt mit der 
Genehmigung der Arbeiten die Verantwortung für die Richtigkeit von 
Bild und Text.
Soweit Susa Kolbeck auf Veranlassung des Auftraggebers 
Fremdleistungen in dessen Namen und auf dessen Rechnung in 
Auftrag gibt, haftet Susa Kolbeck nicht für die Leistungen und 
Arbeitsergebnisse der beauftragten Leistungserbringer. 

Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem 
Auftraggeber. Delegiert der Auftraggeber im Ausnahmefall die 
Freigabe in ihrer Gesamtheit oder in Teilen an Susa Kolbeck, stellt er 
Susa Kolbeck von der Haftung frei. 

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Erfüllungsort ist, wenn nicht anders vereinbart, der 
Firmensitz von Susa Kolbeck. Gerichtsstand ist Traunstein. 

9. Schriftform, salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden oder sollte der Vertrag eine ausfüllungsbedürftige Lücke ent-
halten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der Lücke tritt 
eine dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung nahekommende 
Regelung, die von den Parteien vereinbart worden wäre, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. 


